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BAU- UND 
INFRASTRUKTUR
Kapplerstrasse, Verkehrsbehinder-
ungen von April bis ca. November
2026 

Für die Werkleitungssanierung im Abschnitt der 
Kapplerstrasse zwischen Nr. 16 bis Nr. 40 finden 
Grabarbeiten für Trinkwasser, Strassen- und 
Hausentwässerung, Strom und Gas statt. Die 
Arbeiten werden etappenweise ausgeführt und 
der Verkehr wird auf der Hauptstrasse einspurig 
mit Lichtsignalanlage geführt. Zeitweise müssen 
einzelne seitliche Abzweigungen auch gesperrt 
werden.

Die Bauarbeiten werden von der Dorfkorporati-
on koordiniert und durch die Baufirma  
E. Weber AG, Wattwil ausgeführt. Baustart ist 
vorgesehen Ende April 2026 auf der Höhe Ein-
mündung Badistrasse.

Die Beeinträchtigungen und Einschränkungen 
werden auf das notwendige Minimum be-
schränkt. Sperrungen mit Umleitung werden im 
Voraus vor Ort angezeigt. Wenn Hauszufahrten 
kurzfristig nicht möglich wären, wird dies direkt 
mit den Betroffenen besprochen. Wir danken 
Ihnen für das Verständnis bezüglich Einschrän-
kungen und Emissionen durch die Baustelle. 

Für Fragen oder Auskünfte steht Ihnen der Pro-
jektleiter der Dorfkorporation, Nico Wichser ger-
ne zur Verfügung. Telefon 071 992 66 55, 
n.wichser@dkek.ch 

JAHRMARKT

Traditionsgemäss findet der Jahrmarkt am 
letzten Donnerstag im April statt.

Donnerstag, 30. April 2026,  
09.00 - 18.00 Uhr

Grosser Warenmarkt
Attraktionen beim Schulhaus Linden 
(Schafbüchel): Bungy-Trampolin,  
Kinderkarussell, Hüpfburg und Schiffli-
schaukel

Eine Umfahrung ist signalisiert.

Der Marktchef bedankt sich bei allen Anwoh-
nern und Ladenbesitzern, deren Vor- und 
Parkplätze für den Jahrmarkt benützt werden 
dürfen.

SCHWIMMBAD
Badi Abo-Aktion – Start der Badi-Saison am 2. Mai 2026
Die Anlagen werden zurzeit gereinigt, bereitge-
stellt und mit sauberem Wasser gefüllt. Das Win-
terhalbjahr wurde vielseitig genutzt für diverse 
Unterhaltsarbeiten. Das Schwimmbad wird auch 
diesen Sommer wieder ein wichtiger Bestandteil 
für Freizeit und Sport im eigenen Dorf sein. Das 
Badi-Team mit dem Betriebsleiter Ruedi Artho 
freuen sich auf eine tolle Saison. 

Die traditionelle Frühlingsaktion für die Badisai-
son-Abonnemente 2026 wird vom 20. April 2026 
bis zum 10. Mai 2026 wieder durchgeführt. Je-
weils am Vormittag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
von Montag bis Freitag bis zum 1. Mai 2026 
können die Saison Abos direkt in der Badi gelöst 
werden. Ab 2. Mai 2026 ist dies während den 
Badi-Öffnungszeiten den ganzen Tag möglich. 
Die Abos werden auf vorhandene oder neue 
Chipkarten geladen. 

Die Abos sind während der Aktionszeit um CHF 5 
günstiger als zum Normalpreis erhältlich. Der 
Aktionspreis beträgt CHF 40 für Schülerinnen 
und Schüler, die in diesem Jahr zwischen 6 bis 
16 Jahre alt sind, sowie CHF 75 für Erwachsene. 
Kinder bis zum 6. Geburtstag erhalten in Beglei-
tung einer erwachsenen Person freien Eintritt.

Sehr beliebt ist nach wie vor das Familien-Abo 
zum Aktionspreis von CHF 200, regulär für 
CHF 220. Mit dem Familien-Abo erhalten zwei 
Personen ab 16 Jahre sowie alle Kinder bis 
16 Jahre, die im gleichen Haushalt wohnen, Ein-
tritt in die Badi.

Das Schwimmbad öffnet am Samstag, 
2.  Mai  2026, um 08.30 Uhr. Für die tägliche 
Nutzung steht das 50m-Becken der Badi inkl. 
Liegewiesen, Rutschbahn, Sprungturm, Plansch-
becken und Kiosk von 08.30 bis 19.00 Uhr zur 
Verfügung.

Ruedi Artho und Schwimmbad-Team

GEMEINDERAT
Fakultatives Referendum über den Verkauf des
Grundstücks Nr. 3334 an die Firma Morga AG, mit 
Rückkaufsrecht
Bereits vor längerer Zeit ist die Firma Morga AG 
erstmals an den Gemeinderat herangetreten, um 
für eine spätere Erweiterung ihrer Produktions-
stätten die gemeindeeigene Parzelle Nr. 3334 zu 
erwerben. Am 15. November 2015 wurde zu 
diesem Zweck ein Vorvertrag abgeschlossen und 
in den Jahren 2021 und 2022 mit Nachträgen 
ergänzt. In der Zwischenzeit hat die Firma Mor-
ga AG ihre Pläne für eine Erweiterung am Stand-
ort Ebnat-Kappel konkretisiert, so dass konkrete 
Verkaufsverhandlungen geführt und erfolgreich 
abgeschlossen werden konnten. Am 12. Februar 
2026 hat der Gemeinderat den entsprechenden 
Verkaufsvertrag genehmigt. Nach Bereinigung 
des Flächenmasses umfasst die Parzelle 3334 
insgesamt 4'016 m2 Wiesland, grösstenteils in 
der Wohn-Gewerbezone WG3 gelegen. Der 
Kaufpreis beträgt CHF 205.20 pro Quadratmeter, 
bzw. total CHF 824'083.20. Bei der Festlegung 
des Kaufpreises wurde berücksichtigt, dass das 
Kaufsobjekt im Kataster der belasteten Standor-
te eingetragen ist (Reg. Nr. 3352A0022, Altab-
lagerungen, Massnahmeklasse C) und im Rah-
men eines Bauvorhabens mögliche Mehrkosten 
anfallen. Bis zu einer Höhe von CHF 25'000 (ex-
kl. MwSt.) sind diese von der Käuferin allein zu 
tragen. Sollten sich höhere Aufwändungen er-
geben, werden diese zur Hälfte von der Gemein-
de rückerstattet, bis zu einem Maximalbetrag 
von CHF 276'000 (exkl. MwSt.).

Mit dem Verkauf des Grundstücks ist ein Rück-
kaufsvertrag zu Gunsten der Politischen Gemein-
de Ebnat-Kappel bis 31. Dezember 2036 verbun-
den. Falls innert zehn Jahren keine rechtskräftige 
Baubewilligung vorliegt oder die Parzelle weiter-
verkauft werden soll, ist die Politische Gemeinde 
berechtigt, das Grundstück zum seinerzeitigen 
Verkaufspreis zurückzukaufen. 

REFERENDUMSVORLAGE

fakultatives Referendum, gemäss Art. 23 und 
Art. 73 des Gemeindegesetzes und Art. 15 ff. 
der Gemeindeordnung 

Verkauf Grundstück Nr. 3334, Grundbuch 
Ebnat-Kappel, mit einer Fläche von 
4'016 m2 an die Firma Morga AG, Ebnat-
Kappel (mit Rückkaufsrecht)

Der Gemeinderat der politischen Gemeinde 
Ebnat-Kappel hat am 12. Februar 2026 diesen 
Verkauf beschlossen.

Referendumsfrist: 20. April 2026 bis 29. Mai 
2026
Öffentliche Auflage des Referendumsbegeh-
rens: Gemeindehaus, Gemeindekanzlei

Quorum für das Zustandekommen eines Re-
ferendumsbegehren: 200 gültige Unterschrif-
ten von in der Gemeinde Stimmberechtigten

Ein allfälliges Referendumsbegehren ist vor 
Ablauf der Referendumsfrist schriftlich dem 
Gemeinderat einzureichen. 

HANDÄNDERUNGEN 
MÄRZ 2026

Bösch René Urs, in Züberwangen, an Alpi-
ger Peter Martin, in Ebnat-Kappel, Nr. 332, 
Rosenbüelstrasse 88, Wohnhaus, 822 m² Bo-
den

Kuhn Andres Manfred, in Schlatt, zu ¼ ME, 
an Kuhn Mathias Marc, in Rheinklingen, zu 
¾ ME, ¼ ME an Nr. 1345, Schwendi 1660, 
Ferienhaus, 1'072 m² Boden

Haltinner Jakob und Yvonne, in Ebnat-
Kappel, zu je ½ ME, an Geisser Lorenz und 
Raschle Sarina, in Wattwil, zu je ½ ME, Nr. 
1348, Stockenstrasse 22, Wohnhaus, 753 m² 
Boden

Erbengemeinschaft Weniger Helene, an 
Weniger Beatrice Ruth, in Ebnat-Kappel, Nr. 
3021, Sonnenrainstrasse 20, Einfamilienhaus, 
572 m² Boden

Gschwend Reto, in Ebnat-Kappel, an Britt 
Daniel, in Ebnat-Kappel, Nr. 1646, Howart, 
Bienenhaus, 130 m² Boden

Scherrer Werner, in Ebnat-Kappel, an Scher-
rer Simon, in Ebnat-Kappel, Nr. 974, Müsli, 
7'894 m² Boden, Nr. 975, Müsli-Steintal 1190, 
Wohnteil, Scheune, 13'986 m² Boden, Nr. 976, 
Müsli, Weidscheune, 43'506 m² Boden, Nr. 
977, Müsli-Steintal 1187, Wohnhaus, Scheune, 
Weidscheune, Schopf, 35'977 m² Boden, Nr. 
978, Müsli, 21'959 m² Boden, Nr. 979, Müsli, 
Müsliwald, Weidschopf, 41'558 m² Boden, Nr. 
980, Müsli, Trafostation im Baurecht, 17'711 
m² Boden, Nr. 981, Müsliwald, 4'133 m² Bo-
den, Nr. 1793, Müsli-Steintal 3728, Einfamili-
enhaus, 1'196 m² Boden

Erbengemeinschaft Köchli Anita, an Köch-
li Thomas, in Singapur, und Köchli Remo, in 
Huttwil, zu je ½ ME, Nr. 1701, Horben, Gara-
ge, 870 m² Boden, Nr. 1702, Horben, 721 m² 
Boden, Nr. 3104, Tellstrasse 24, Einfamilien-
haus, Geräteschuppen, 1'325 m² Boden

Nr.:	 Grundstücknummer
StWE-WQ:	 Stockwerkeigentums-Wertquote
ME:	 Miteigentum

OFFENE LEHRSTELLE 2027

Ab August 2027 bieten wir folgende Lehrstel-
le an: 

Kauffrau oder Kaufmann EFZ  
öffentliche Verwaltung

Das Lehrstelleninserat findest du online unter 
www.ebnat-kappel.ch.

AHV-ZWEIGSTELLE

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV

Decken die Renten und anderen Einkommen 
Ihre minimalen Lebenskosten nicht? In diesem 
Fall können Ihnen die Ergänzungsleistungen zur 
AHV und IV helfen. Ergänzungsleistungen sind 
keine Sozialhilfe.

Erfüllen Sie die folgenden Voraussetzungen?
•	 Sie erhalten eine Rente (AHV, IV) oder eine 

Hilflosenentschädigung oder haben während 
mindestens sechs Monaten ein IV-Taggeld 
bezogen.

•	 Ihr Vermögen beträgt weniger als CHF 
100‘000 Franken (Ehepaare CHF 200‘000, 
Kinder CHF 50‘000). Der Grenzwert gilt ohne 
selbstbewohnte Liegenschaft.

•	 Ihr Wohnsitz und tatsächlicher Aufenthalt ist 
in der Schweiz.

•	 Sie sind Bürgerin oder Bürger der Schweiz 
oder eines EU/EFTA-Landes.

•	 Oder Sie sind Ausländerin oder Ausländer: 
Dann müssen Sie seit mindestens zehn Jahren 
ununterbrochen in der Schweiz leben. Für 
Flüchtlinge oder Staatenlose beträgt diese Frist 
fünf Jahre. 

Wenn Sie diese Voraussetzungen erfüllen, prüfen 
Sie Ihren Anspruch mit dem Online-Rechner «Er-
gänzungsleistungen» (www.svasg.ch/rechner). 

Haben Sie Anspruch auf Ergänzungsleistungen? 
Sind Ihre Einnahmen kleiner als die anerkannten 
Ausgaben? Dann melden Sie sich an. Das Anmel-
deformular finden Sie auf www.svasg.ch/el-
anmeldung oder fragen Sie die AHV-Zweigstel-
le.

Gemäss Art. 33 der Gemeindeordnung/Ziff. 5.2 
Anhang Finanzbefugnisse unterliegen Veräusse-
rungen von Grundstücken zwischen CHF 500'000 
und 1. Mio. dem fakultativen Referendum (siehe 
dazu das Publikationsinserat in dieser Ausgabe).

Sommerlicher Wärmeschutz

«Lüften Sie dann, wenn es draussen 
kühler ist als drinnen, und lassen 
Sie die Räume über Nacht bei 
geöffneten Fenster auskühlen.» energieagentur

st.gallen

Alle Tipps: energieagentur-sg.ch/inserate

OFFENE STELLE 
Die Schule Ebnat-Kappel sucht ab Sommer 
2026 eine/n:

• Fachlehrperson Latein (10%)
• Lehrperson Schulische Heilpädagogik
  (60 – 100%)

Das Stelleninserat finden Sie online unter 
www.schuleek.ch/jobs.


